
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

13-7-2 Bundespolizeigesetz (BPolG) 
 

2. Aktualisierung 2009 (1. September 2009) 
 
 
Das Bundespolizeigesetz wurde durch Art. 7 des FGG-Reformgesetzes v. 17. Dezember 2008, BGBl. I  
S. 2586, mit Wirkung vom 1. September 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 28  Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1)-(2) … 
(3) Der Einsatz von besonderen Mitteln nach 

Absatz 2 darf, außer bei Gefahr im Verzug, nur 
durch den Leiter der in der Rechtsverordnung nach 
§ 58 Abs. 1 bestimmte Bundespolizeibehörde oder 
seinen Vertreter angeordnet werden. Die Anord-
nung ist unter Angabe der maßgeblichen Gründe 
aktenkundig zu machen und auf höchstens einen 
Monat zu befristen. Die Verlängerung der Maß-
nahme bedarf einer neuen Anordnung. Die Ent-
scheidung über die Verlängerung der Maßnahme 
darf in Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 Buchsta-
be b nur durch den Richter getroffen werden. Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Bundespolizeibehörde nach Satz 1 ihren Sitz hat. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 

 
(4)-(5) … 

 
§ 40  Behandlung festgehaltener Personen 

(1) … 
(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich 

Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder 
eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, 
soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung 
nicht gefährdet wird. Die Bundespolizei hat die 
Benachrichtigung zu übernehmen, wenn die fest-
gehaltene Person nicht in der Lage ist, von dem 
Recht nach Satz 1 Gebrauch zu machen und die 
Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht 
widerspricht. Ist die festgehaltene Person minder-
jährig oder ist für sie ein Betreuer bestellt, so ist in 
jedem Falle unverzüglich derjenige zu benachrich-
tigen, dem die Sorge für die Person oder die Be-
treuung der Person nach dem ihm übertragenen 
Aufgabenkreis obliegt. Die Benachrichtigungs-
pflicht bei einer richterlichen Freiheitsentziehung 
bleibt unberührt. 

(3) … 
 

neu 
 
§ 28  Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Einsatz von besonderen Mitteln nach 

Absatz 2 darf, außer bei Gefahr im Verzug, nur 
durch den Leiter der in der Rechtsverordnung nach 
§ 58 Abs. 1 bestimmte Bundespolizeibehörde oder 
seinen Vertreter angeordnet werden. Die Anord-
nung ist unter Angabe der maßgeblichen Gründe 
aktenkundig zu machen und auf höchstens einen 
Monat zu befristen. Die Verlängerung der Maß-
nahme bedarf einer neuen Anordnung. Die Ent-
scheidung über die Verlängerung der Maßnahme 
darf in Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 Buchsta-
be b nur durch den Richter getroffen werden. Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Bundespolizeibehörde nach Satz 1 ihren Sitz hat. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4)-(5) (unverändert) 
 
§ 40  Behandlung festgehaltener Personen 

(1) (unverändert) 
(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich 

Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder 
eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, 
soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung 
nicht gefährdet wird. Das Verfahren richtet sich 
nach Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ist die festgehal-
tene Person minderjährig oder ist für sie ein Be-
treuer bestellt, so ist in jedem Falle unverzüglich 
derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge für 
die Person oder die Betreuung der Person nach 
dem ihm übertragenen Aufgabenkreis obliegt. Die 
Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen 
Freiheitsentziehung bleibt unberührt. 

 
 
(3) (unverändert) 

 



 

 

    
 

§ 46  Verfahren bei der Durchsuchung von 
Wohnungen 

(1) Durchsuchungen dürfen, außer bei Gefahr 
im Verzug, nur durch den Richter angeordnet wer-
den. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die Wohnung liegt. Für das Verfahren gelten 
die Vorschriften des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend. 

 
(2)-(5) … 

 

§ 46  Verfahren bei der Durchsuchung von 
Wohnungen 

(1) Durchsuchungen dürfen, außer bei Gefahr 
im Verzug, nur durch den Richter angeordnet wer-
den. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die Wohnung liegt. Für das Verfahren gelten 
die Vorschriften des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend. 

(2)-(5) (unverändert) 
 

 
 


